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Weshalb waren und sind Betroffene bereit, Ergeb-
nisse von Entscheidungen auch dann als bindend
anzuerkennen, wenn sie zu ihren Ungunsten aus-
fallen? Und bis zu welchem Grad bedarf es über-
haupt der Zustimmung der Beteiligten, um einer
Entscheidung Legitimität zu verleihen? Diese Fra-
gen standen auf der Tagung an der Universität
Münster über die Herstellung und Darstellung ver-
bindlicher Entscheidungen im Mittelpunkt des In-
teresses.

Zunächst standen unterschiedliche Zugänge
zum Phänomen des Entscheidungsverfahrens in-
nerhalb der Sozialtheorie zur Diskussion. In sei-
nem Einleitungsreferat widmete sich GÜNTHER
ORTMANN dem Bedingungsverhältnis von Kon-
tingenz und Entscheidung. Insbesondere am Bei-
spiel der Handlungsstrategien im Management
moderner Unternehmen deutete er Entscheidungen
als zwangsläufige Folge zunehmender Kontingenz.
Die Vielfalt der Handlungsoptionen macht Ent-
scheidungen notwendig: als Ergebnis eines Ent-
scheidungsprozesses hat eine Strategie auf Kos-
ten aller anderen, ebenfalls denkbaren Strategi-
en den Zuschlag zu bekommen. Im Moment der
Entscheidung wird die Handlungskontingenz ab-
gelöst, durch aus der Entscheidung resultieren-
de Handlungszwänge zieht die Entscheidung ei-
ne Kette weiterer Handlungen nach sich, die infol-
ge der „Pfadabhängigkeit“ eine weitaus geringere
Kontingenz aufweisen. Inwiefern es sich bei die-
sen Beobachtungen um ein spezifisches Phänomen
der Moderne handelte oder um allgemeine Proble-
me, die sich im Spannungsfeld zwischen Informa-
tionsgewinnung und Entscheidungsnotwendigkeit
auch in der Vormoderne stellten, blieb in der Dis-
kussion strittig.

ANDRÉ KIESERLING widmete sich im An-
schluss dem wohl elaboriertesten Verfahrenskon-
zept auf dem Theoriemarkt, Niklas Luhmanns Stu-
die über die „Legitimation durch Verfahren“. An-

hand moderner Gerichtsverfahren sucht Luhmann
aufzuzeigen, wie der Ablauf des Verfahrens selbst
sowie die im Verfahren notwendig zugrundegeleg-
ten Rollenzuschreibungen die Wahrscheinlichkeit
erhöhen, beim Unterlegenen entweder eine Ak-
zeptanz seines Urteils zu erreichen oder aber ihn
mit seinem Anspruch auf individuelle Normdurch-
setzung zu isolieren und der sozialen Unterstüt-
zung zu berauben. Dabei spielte insbesondere die
inszenierte Offenheit des Gerichtsverfahrens eine
bedeutende Rolle, die allen Beteiligten vermittelt,
dass eine Entscheidung auch zu ihren Gunsten aus-
gehen könne. Sofern sich die Prozessparteien aller-
dings auf dieses Verfahren eingelassen haben, sind
sie Teil des Verfahrens und mithin nicht mehr in
der Lage, dem Verfahren selbst die Legitimität zur
Entscheidung zu entziehen.

FABIAN WITTRECK führte einige Gründe
an, weshalb Luhmanns Verfahrenstheorie in der
Rechtwissenschaft mit zahlreichen Rezeptionshür-
den zu kämpfen hat. Dabei korrespondiert die Ge-
ringschätzung Luhmanns mit einer geringen Be-
deutung des Verfahrens in der zeitgenössischen
Jurisprudenz. Während beispielsweise materielle
Fehler in der Rechtssprechung zwingend zur Re-
vision des Urteils führen, können Verfahrensfeh-
ler auch nachträglich „geheilt“ werden, führen da-
her nicht zu einer Aufhebung der Entscheidung,
sondern nur zu einer Modifikation des hierbei ein-
geschlagenen Verfahrenswegs. Allerdings hat hier
in den letzten Jahren in der Rechtswissenschaft
ein Umdenken eingesetzt. So wird Verfahrensge-
sichtspunkten zur Vermeidung von Begründungs-
notständen größere Aufmerksamkeit geschenkt,
was allerdings kaum auf Luhmanns Verfahrens-
theorie zurückgeführt werden könne, so Wittreck.

Inwiefern waren und sind solcherlei Entschei-
dungsverfahren aber auch abhängig von verfah-
rensexternen Umweltbedingungen, z.B. gesell-
schaftlichen Werten oder Normvorstellungen, ge-
meinsam geteilten Anschauungen über Gerechtig-
keit etc.? Dieser Frage wandte sich ANDRÉ BRO-
DOCZ mit einem Beitrag zu, der den Verfahrens-
begriff von John Rawls und Jürgen Habermas in
den Blick nahm. Trotz aller Unterschiede betonen
beide Sozialphilosophen, dass Verfahren nur dann
als legitim angesehen werden können, wenn sie zu
„gerechten“ Entscheidungen führen. Diese Positi-
on hat zur Konsequenz, dass Verfahren nur in ei-
nem sehr eingeschränkten Sinne als autonom ver-
standen werden können und deren Entscheidun-
gen stets abhängig bleiben vom normativen Erwar-
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tungshorizont der gesellschaftlichen Umwelt.
Inwiefern dieses Theorieangebot taugliche Ka-

tegorien zur Erforschung vormoderner Entschei-
dungsverfahren bereitstellt, wurde anhand von vier
unterschiedlichen Themenfeldern debattiert: dem
Gerichtsverfahren, politischen Entscheidungsver-
fahren, der Verwaltung sowie politischer Verhand-
lungen.

SABINE ULLMANN zeigte anhand der Kom-
missionsverfahren des Reichshofrates im 16. Jahr-
hundert, wie gerade die weitgehende Offenheit
des Verfahrens und die damit einhergehende Fle-
xibilität die Einungschancen zwischen den Streit-
parteien erhöhten. In diesem Verfahren stand am
Ende ein Vertrag zwischen den Beteiligten, kein
Rechtsurteil. Der Rechtsstreit blieb damit unent-
schieden, der Vertrag regelte aber die Modalitäten
des politischen Umgangs mit der Streitsituation.
Insbesondere der situative Verzicht auf Schriftlich-
keit ermöglichte das Ausloten von Kompromiss-
möglichkeiten, ohne diese bereits zu präjudizie-
ren. Der Unterschied dieses Kommissionsverfah-
rens mit modernen Gerichtsverfahren liegt dabei
auf der Hand: In einem modernen Verfahren ist nur
das Urteil zu Beginn der Verfahrens offen, wäh-
rend feststeht, dass ein Urteil, also eine Entschei-
dung, am Ende steht. Genau dies blieb aber beim
Kommissionsverfahren offen: das Ende des Ver-
fahrens war häufig nicht zu ermitteln. Trotz oder
gerade aufgrund dieser Strukturunterschiede hatte
das Verfahren eine befriedende Wirkung im Reich.

War im Falle der Kommissionsverfahren des
Reichshofrates die weitgehende Berücksichtigung
der sozialen und politischen Umweltbedingungen
der Schlüssel zum Erfolg, wenn auch auf Kosten
einer Verfahrensautonomie des Gerichts, so zeig-
te der Beitrag von CHRISTIAN WIELAND über
das Verfahren gegen die vermeintliche Adelsver-
schwörung in Bayern im Jahr 1564 vor dem Hof-
gericht einen anderen Befund. Hier war das Ge-
richtsverfahren zumindest insofern autonom, als
es dem bayerischen Herzog nicht gelang, die pro-
testantischen Adligen mit den Mitteln der Rechts-
sprechung als Verschwörer zu entlarven. Allein der
Beleidigung der Majestät des Herzogs wurden die
Angeklagten für schuldig gesprochen, was für ihre
politische Marginalisierung im Herzogtum jedoch
ausreichte.

ANDRÉ KRISCHER vermochte schließlich
überzeugend anhand der Entwicklung der engli-
schen Hochverratsprozesse vom 16. bis ins 18.
Jahrhundert die zunehmende Durchsetzung der

Legitimität durch Verfahren vorzuführen. Zogen
die Entscheidungen des Gerichts bis ins 17. Jahr-
hundert noch häufig tumultuöse Zustände nach
sich, blieb damit die Legitimität des Verfahrens de-
fizitär, konnte sich an der Wende zum 18. Jahrhun-
dert die vor Gericht hergestellte Wahrheit von ge-
sellschaftlichen Wahrheits- und Gerechtigkeitsan-
nahmen weitgehend abkoppeln. Auch die Zustim-
mung der Angeklagten über ihren Schuldspruch,
die vorher rituell sowohl im Gerichtsverfahren
selbst als auch bei der Rede des Angeklagten auf
dem Schafott von großer Bedeutung war, um die
Legitimität des Urteils zu untermauern, büßte an
Bedeutung ein.

Die Verfahren zur Herstellung politischer Ent-
scheidungen waren weit weniger autonom von ge-
sellschaftlichen Bedingungsfaktoren. Dies zeigte
sich im Referat von DANIEL SCHLÄPPI, der die
Wahl eines Landammanns vor der Landsgemein-
de in Zug im Jahr 1650 schilderte. Er führte vor,
wie das Verfahren zwar hinreichend etabliert war,
um selbst bei dem Fall weitgehender Stimmen-
gleichheit der beiden zur Wahl stehenden Kandi-
daten in mehreren Schritten zu einem Ergebnis zu
kommen. Die sich daran anschließenden Tumulte
in der Stadt veranlassten den siegreichen Kandida-
ten indes zum Verzicht auf das Amt. Die gesell-
schaftliche Spaltung ließ sich in diesem Fall offen-
kundig nur bei einer Nichtberücksichtigung des im
Wahlverfahren ermittelten Ergebnisses vermeiden.

ANDREAS KALIPKE zeichnete in seinem Bei-
trag über das Entscheidungsverfahren im Corpus
Evangelicorum bei der Appellation evangelischer
Untertanen in katholischen Territorien an das Gre-
mium im 18. Jahrhundert ebenfalls ein ambiva-
lentes Bild. Zum einen sah er eine weitgehende
Verfahrensautonomie als gegeben an, war auch ei-
ne Entscheidung zum Ausgang des Verfahrens er-
wartbar. Zum anderen war der Erfolg des Verfah-
rens ähnlich wie bei den Reichstagsverhandlun-
gen insgesamt aber daran gebunden, dass die stän-
dische Hierarchie des Reiches sich im Verfahren
widerspiegelte. Die Umfrage als Mittel der Mei-
nungsbildung privilegierte die ranghohen Vertreter
im Corpus und maß ihren Voten besonderes Ge-
wicht zu. Das Verfahren konnte sich daher nur teil-
weise von den Strukturbedingungen der sozialen
Umwelt lösen, was die Autonomie der Entschei-
dungsfindung beeinträchtigte.

Drei weitere Beiträge widmeten sich Verfahren,
die nicht im eigentlichen Sinne Entscheidungsver-
fahren waren, sondern den Entscheidungsverfah-
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ren entweder vorausgingen oder ihnen nachfolg-
ten. Mit dieser Fokuserweiterung kam die vor-
moderne Verwaltung in den Blick. So widmete
sich DANIEL FLÜCKIGER Entscheidungen über
die Finanzierung sowie die notwendige Landent-
eignung im Zusammenhang mit dem Straßenbau
im Kanton Bern zwischen 1740 und 1850, BIR-
GIT EMICH dem Problem der Regulierung des
Flussverlaufs des Po im Kirchenstaat und STE-
FAN BRAKENSIEK der Bedeutung von Kommu-
nikationsformen zwischen politischer Zentrale und
den Untertanen vor Ort: Visitationen, Supplikatio-
nen, Berichte und Enqueten.

In allen drei Fällen ließen sich autonome Ver-
fahren letztlich nicht ausmachen. Dies mag auch
damit zu tun haben, dass das Verwaltungshan-
deln nicht ausschließlich auf die Herstellung von
Entscheidungen fokussiert, sondern dem eigent-
lichen politischen Entscheidungsprozess vorgela-
gert war. Dadurch konnten die Verfahren aber auch
anderen Zielen jenseits der Entscheidungsfindung
verpflichtet gewesen sein, etwa der Einbindung
der Untertanen in den Entscheidungsprozess, dem
Ausgleich lokaler Konflikte und widerstrebender
Interessen, der Informationsgewinnung als Grund-
lage späterer Entscheidungen etc. Sie trugen auf
ihre Weise dazu bei, Unentscheidbarkeit auf for-
male Weise zu regeln und damit aushaltbar zu
machen. In all diesen Fällen wäre ein autonomes
Verfahren, das auf die jeweils konkreten Anfor-
derungen nicht mit ausreichender Flexibilität hät-
te reagieren können, geradezu kontraproduktiv ge-
wesen, ein Befund, der mit den Kommissionsver-
fahren am Reichshofrat vergleichbar ist. Dass der
staatlichen Verwaltung von Seiten der Untertanen
ein Verfahren samt Entscheidungszwang geradezu
abverlangt werden kann, ist eindeutig ein moder-
nes Phänomen und reicht frühestens ins ausgehen-
de 19. Jahrhundert zurück.

Zur genaueren Profilierung der spezifischen
Leistungen und Grenzen von Verfahren zur Ent-
scheidungsfindung dienten auch zwei Beiträge,
die sich politischen Verhandlungen zuwendeten.
MATTHIAS KÖHLER untersuchte in diesem Zu-
sammenhang die Friedensverhandlungen 1676-79
auf dem Kongreß in Nimwegen. Im Gegensatz
zum Verfahren sieht er in Verhandlungen eine
Kommunikation und Interaktion mehrerer Akteure
mit zunächst ungewissem Ausgang, in dem ein Er-
gebnis nur bei Zustimmung aller Beteiligten erzielt
werden kann. Führt also ein Verfahren nach der In-
itiation auf formalisierte Weise zu einer Entschei-

dungsfindung, bleibt in Verhandlungen allen Be-
teiligten bis zum Schluss eine Ausstiegsmöglich-
keit. Diese Ausstiegsoption hatte (Folgen) auch für
den Modus der Verhandlungen Folgen. So ziel-
ten bei den Friedensverhandlungen die politischen
Strategien insbesondere darauf ab, die Geltung so-
wie die Zuschreibung von Sprechakten ambivalent
zu halten, um vorzeitigen Festlegungen zu entge-
hen.

Der Blick auf das Frühmittelalter als Vergleichs-
maßstab wurde schließlich ermöglicht durch das
Referat von STEFFEN PATZOLD, der sich den
politischen Verhandlungen über die Ehe Lothars
II. widmete. Er führte eine Kette von einzelnen
Gerichtsverhandlungen vor, in denen die Legitimi-
tät von Lothars Ehe mit Theutberga Gegenstand
der Verhandlungen war, die der Frankenkönig zu-
gunsten einer weiteren Eheschließung aufzuhe-
ben trachtete. Die verschiedenen Gerichtsverfah-
ren – vom Gottesurteil bis zur Entscheidungsfin-
dung zweier Synoden – produzierten zwar jeweils
Ergebnisse, den Entscheidungen war indes kei-
ne länger andauernde Gültigkeit beschieden. Al-
len Gerichtsverfahren fehlte es daher an wesent-
lichen Konstitutionsbedingungen, die ein Verfah-
ren im luhmannschen Sinne kennzeichneten. Die
vielfältigen von den Akteuren ergriffen Strategi-
en machten zwar deutlich, dass die Protagonisten
offenkundig des Verfahrens nicht bedurften, um
Handlungsoptionen zu gewinnen und zu erproben.
Defizite ließen sich hingegen bei der Akzeptanz
und der damit einhergehenden Verbindlichkeit der
jeweils gewonnenen Ergebnisse beobachten.

Die Diskussion der Beiträge hat deutlich wer-
den lassen, dass eine Durchforstung der Vormoder-
ne nach embryonalen Vorformen autonomer Ver-
fahren nur bedingt Erkenntnischancen bietet. Erst
im 18. Jahrhundert scheinen sich insbesondere bei
Gerichtsverfahren Strukturen beobachten zu las-
sen, die als autonome Verfahren im Sinne Luh-
manns beschrieben werden können.

Sofern man aber Entscheidungen, die aus au-
tonomen Verfahrensabläufen resultieren, als typi-
sches Signum der Moderne ansieht, lässt sich vor
dem Hintergrund andersartiger Formen der Ent-
scheidungsfindung in der Vormoderne eine Moder-
nisierungsgeschichte politischer Herrschaft entwi-
ckeln. Für ein solches Vorhaben hat die Absicht der
Organisatoren, die Kategorie des Verfahrens als
heuristisches Instrument zu nutzen, um den Pro-
zesscharakter von Entscheidungsabläufen sichtbar
werden zu lassen, großes Erkenntnispotential. Da-
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durch wird der Blick geschärft für die Tatsache,
dass alle Entscheidungsbeteiligten auch aufgrund
der Eigendynamik des Verfahrens in ihrer Hand-
lungsfreiheit eingeschränkt sind, ihre Entscheidun-
gen daher nicht a priori als freie Willenbekundun-
gen verstanden werden können. Gleichwohl lassen
sich ungeachtet der Einschränkung der Handlungs-
optionen für alle Beteiligten klare Vorteile formali-
sierter Verfahren ausmachen, wie die Tagung eben-
falls deutlich werden ließ. Die Teilnehmer am Ent-
scheidungsverfahren profitieren von der gestiege-
nen Chance auf Akzeptanz der getroffenen Ent-
scheidungen auch bei denjenigen, die von der Ent-
scheidungsfindung ausgeschlossen waren. Und die
Bürger profitieren davon, dass eine in formalisier-
te Verfahren gekleidete Herrschaftsausübung die
Machtfrage symbolisch rationalisiert und damit
zumindest teilweise entschärft.
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